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RS OGH 1957/12/4 1Ob598/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1957

Norm

ABGB §879 BIIo

ABGB §1107

Rechtssatz

Anspruch des Verpächters eines Unternehmens (Taxi) auf Bezahlung des Pachtzinses auch schon für jene Zeit, in der

die Ausübung der Erwerbstätigkeit durch den Pächter wegen eines in dessen Person gelegenen Grundes (verspätete

Erteilung der Konzession wegen mangelnder persönlicher Vertrauenswürdigkeit) ausgeschlossen war.
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